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69/245. Ozeane und Seerecht 
 
 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre jährlichen Resolutionen über Seerecht und über Ozeane und 
Seerecht, insbesondere die Resolution 68/70 vom 9. Dezember 2013, und andere einschlä-
gige Resolutionen betreffend das Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen („See-
rechtsübereinkommen“) 1, 

 nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs2 und der Berichte über die Tä-
tigkeit der Ad-hoc-Plenararbeitsgruppe für den Regelmäßigen globalen Berichterstattungs- 
und Bewertungsprozess zum Zustand der Meeresumwelt, einschließlich sozioökonomi-
scher Aspekte („Regelmäßiger Prozess“)3, die Tätigkeit der Offenen informellen Ad-hoc-
Arbeitsgruppe zur Untersuchung von Fragen im Zusammenhang mit der Erhaltung und 
nachhaltigen Nutzung der biologischen Vielfalt der Meere außerhalb der nationalen Ho-
heitsbereiche („Offene informelle Ad-hoc-Arbeitsgruppe“)4, die fünfzehnte Tagung des 
Offenen informellen Beratungsprozesses der Vereinten Nationen über Ozeane und See-
recht („Informeller Beratungsprozess“)5 und die vierundzwanzigste Tagung der Vertrags-
staaten des Seerechtsübereinkommens6, 

 mit Befriedigung feststellend, dass am 16. November 2014 der zwanzigste Jahrestag 
des Inkrafttretens des Seerechtsübereinkommens begangen wurde, und den herausragenden 
Beitrag anerkennend, den das Übereinkommen zur Festigung 
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 den universellen und einheitlichen Charakter des Seerechtsübereinkommens beto-
nend und erneut erklärend, dass das Übereinkommen den rechtlichen Rahmen für die 
Durchführung aller die Ozeane und Meere betreffenden Tätigkeiten vorgibt und von stra-
tegischer Bedeutung als Grundlage für das nationale, regionale und globale Vorgehen und 
die entsprechende Zusammenarbeit im Meeresbereich ist und dass seine Intaktheit gewahrt 
werden muss, wie dies auch von der Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und 
Entwicklung in Kapitel 17 der Agenda 217 anerkannt wurde, 

 in Anerkennung des wichtigen Beitrags, den die nachhaltige Erschließung und Be-
wirtschaftung der Ressourcen und Nutzungen der Ozeane und Meere zur Erreichung der 
internationalen Entwicklungsziele, einschließlich der in der Millenniums-Erklärung der 
Vereinten Nationen8 enthaltenen Ziele, leistet, 

 mit Befriedigung davon Kenntnis nehmend, dass die Staaten in dem Ergebnisdoku-
ment der vom 20. bis 22. Juni 2012 in Rio de Janeiro (Brasilien) abgehaltenen Konferenz 
der Vereinten Nationen über nachhaltige Entwicklung mit dem Titel „Die Zukunft, die wir 
wollen“9, das die Generalversammlung in Resolution 66/288 vom 27. Juli 2012 billigte, 
anerkannten, dass Ozeane, Meere und Küstengebiete einen untrennbaren und wesentlichen 
Teil des Ökosystems der Erde bilden und von kritischer Bedeutung für dessen Erhaltung 
sind und dass das Völkerrecht, wie es im Seerechtsübereinkommen niedergelegt ist, den 
rechtlichen Rahmen für die Erhaltung und nachhaltige Nutzung der Ozeane und ihrer Res-
sourcen vorgibt, und betonten, wie wichtig die Er
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bungs- und Rechtsprechungsorgane und aller wichtigen Gruppen erfordert, und in dieser 
Hinsicht übereinkamen, mit den wichtigen Gruppen und sonstigen Interessenträgern enger 
zusammenzuarbeiten, und sie ermutigten, nach Bedarf aktiv an den Prozessen mitzuwir-
ken, die zur Entscheidungsfindung über Politiken und Programme für eine nachhaltige 
Entwicklung sowie zu ihrer Planung und Durchführung auf allen Ebenen beitragen, 

 in dem Bewusstsein, dass die Probleme des Meeresraums eng miteinander verbunden 
sind und im Rahmen eines integrierten, interdisziplinären und intersektoralen Ansatzes als 
Ganzes betrachtet werden müssen, und in Bekräftigung der Notwendigkeit, die Zusam-
menarbeit und die Koordinierung auf nationaler, regionaler und globaler Ebene im Ein-
klang mit dem Seerechtsübereinkommen zu verbessern, um die Anstrengungen der einzel-
nen Staaten zur Förderung der Durchführung und Einhaltung des Übereinkommens sowie 
der integrierten Bewirtschaftung und nachhaltigen Erschließung der Ozeane und Meere zu 
unterstützen und zu ergänzen, 

 erneut erklärend, dass es unerlässlich ist, zusammenzuarbeiten, namentlich durch 
den Aufbau von Kapazitäten und die Weitergabe von Meerestechnologie, um sicherzustel-
len, dass alle Staaten, vor allem die Entwicklungsländer und insbesondere die am wenigs-
ten entwickelten Länder und die kleinen Inselentwicklungsländer sowie die afrikanischen 
Küstenstaaten, in der Lage sind, sowohl das Seerechtsübereinkommen durchzuführen und 
aus der nachhaltigen Erschließung der Ozeane und Meere Nutzen zu ziehen als auch voll 
an den globalen und regionalen Foren und Prozessen mitzuwirken, die sich mit Fragen der 
Ozeane und des Seerechts befassen, 

 betonend, dass die zuständigen internationalen Organisationen verstärkt in die Lage 
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und andere maritime Interessen, und in Anbetracht der beklagenswerten Verluste an Men-
schenleben und der nachteiligen Auswirkungen dieser Aktivitäten auf den internationalen 
Handel, die Energiesicherheit und die Weltwirtschaft, 

 unter erneutem Hinweis auf die Wichtigkeit der fairen Behandlung von Besatzungs-
mitgliedern und ihren Einfluss auf die Sicherheit der Schifffahrt, 

 feststellend, dass der Großteil der weltweiten Daten- und Nachrichtenübertragung 
über unterseeische Glasfaserkabel erfolgt, die daher für die Weltwirtschaft und die nationa-
le Sicherheit aller Staaten von entscheidender Bedeutung sind, in dem Bewusstsein, dass 
diese Kabel anfällig für beabsichtigte oder unbeabsichtigte Beschädigung durch die Schiff-
fahrt und andere Aktivitäten sind und dass ihre Wartung einschließlich Reparatur wichtig 
ist, feststellend, dass die Staaten auf mehreren Arbeitstagungen und Seminaren auf diese 
Fragen aufmerksam gemacht wurden, und in dem Bewusstsein, dass die Staaten innerstaat-
liche Gesetze und sonstige Rechtsvorschriften erlassen müssen, um unterseeische Kabel zu 
schützen und ihre vorsätzliche oder fahrlässige Beschädigung als strafbare Handlungen zu 
umschreiben, 

 feststellend, wie wichtig die Festlegung der äußeren Grenzen des Festlandsockels 
jenseits von 200 Seemeilen ist und dass es im allgemeinen Interesse der internationalen 
Gemeinschaft liegt, dass die Küs
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tikel 4 des Seerechtsübereinkommens zu erfüllen, und gleichzeitig mit Dank Kenntnis 
nehmend von den jüngsten Beiträgen an diese Fonds, 

 erneut erklärend, wie wichtig die Tätigkeit der Kommission für die Küstenstaaten 
und die internationale Gemeinschaft ist, 

 in der Erkenntnis, dass praktische Schwierigkeiten auftreten können, wenn es zu ei-
ner beträchtlichen zeitlichen Verzögerung zwischen der Erstellung der Anträge und ihrer 
Prüfung durch die Kommission kommt, namentlich was die Weiterbeschäftigung von 
Sachverständigen bis zur und während der Prüfung der Anträge durch die Kommission be-
trifft,  

 sowie in der Erkenntnis, dass die Kommission in Anbetracht der hohen Zahl bereits 
eingegangener Anträge und der Zahl der noch zu erwartenden Anträge ein erhebliches Ar-
beitsvolumen zu bewältigen hat, das zusätzliche Anforderungen und Herausforderungen 
für ihre Mitglieder und das vom Generalsekretär der Vereinten Nationen über die Abtei-
lung Meeresangelegenheiten und Seerecht des Sekretariats-Bereichs Rechtsangelegenhei-
ten („Seerechtsabteilung“) gestellte Sekretariat bedeutet, und den Beschluss der einund-
zwanzigsten Tagung der Vertragsstaaten des Seerechtsübereinkommens betreffend das Ar-
beitsvolumen der Kommission14 begrüßend, 

 mit Besorgnis Kenntnis nehmend von dem prognostizierten Zeitplan für die Arbeit 
der Kommission an den bereits eingegangenen und noch zu erwartenden Anträgen12 und in 
dieser Hinsicht mit Dank Kenntnis nehmend von der weiteren Umsetzung des auf der drei-
ßigsten Tagung der Kommission gefassten Beschlusses bezüglich der Regelungen für ihre 
Tagungen und die Sitzungen ihrer Unterkommissionen, unter Berücksichtigung des Be-
schlusses der einundzwanzigsten Tagung der Vertragsstaaten des Seerechtsübereinkom-
mens
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tionen eingerichteten und der Generalversammlung rechenschaftspflichtigen Regelmäßi-
gen Prozess, 

 ferner unter Hinweis darauf, dass die Seerechtsabteilung mit der Sekretariatsunter-
stützung des Regelmäßigen Prozesses, einschließlich der in seinem Rahmen eingerichteten 
Institutionen, beauftragt wurde, 

 in Anerkennung der Wichtigkeit und des Beitrags der Arbeit des Informellen Bera-
tungsprozesses, den die Generalversammlung in ihrer Resolution 54/33 vom 24. November 
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afrikanischen Küstenstaaten bei der Durchführung des Seerechtsübereinkommens zu un-
terstützen, fordert die Staaten, die zwischenstaatlichen Organisationen und Einrichtungen, 
die nationalen Institutionen, die nichtstaatlichen Organisationen und die internationalen 
Finanzinstitutionen sowie natürliche und juristische Personen nachdrücklich auf, freiwilli-
ge finanzielle oder sonstige Beiträge an die in den Resolutionen 55/7, 57/141 und 64/71 
vom 4. Dezember 2009 genannten, zu diesem Zweck geschaffenen Treuhandfonds zu leis-
ten, und dankt denjenigen, die Beiträge geleistet haben22; 

 25. erkennt an, wie wichtig der Aufbau von Kapazitäten in den Entwicklungslän-
dern und insbesondere den am wenigsten entwickelten Ländern und den kleinen Inselent-
wicklungsländern sowie den afrikanischen Küstenstaaten für den Schutz der Meeresum-
welt und die Erhaltung und nachhaltige Nutzung der Meeresressourcen ist; 

 26. stellt fest, dass die Förderung des freiwilligen Technologietransfers ein wesent-
licher Aspekt des Kapazitätsaufbaus im Bereich der Meereswissenschaft ist; 

 27. legt den Staaten nahe, die Kriterien und Leitlinien der Zwischenstaatlichen 
Ozeanographischen Kommission für die Weitergabe von Meerestechnologie anzuwenden, 
und verweist auf die wichtige Rolle des Sekretariats dieser Kommission bei der Umset-
zung und Förderung der Kriterien und Leitlinien; 

 28. legt den Staaten außerdem nahe, weitere Möglichkeiten des Kapazitätsaufbaus 
auf regionaler Ebene zu prüfen; 

 29. dankt der Zwischenstaatlichen Ozeanographischen Kommission für den Bei-
trag, den sie mit ihrem Ausbildungssystem Ocean Teacher Academy, mit dem mehr als 
1.300 Studierende und Fachleute aus mehr als 120 Ländern auf dem Gebiet des Ozeanda-
ten- und -informationsmanagements ausgebildet wurden, zum Kapazitätsaufbau geleistet 
hat, und nimmt Kenntnis 
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schaffenheit und des Ausmaßes des Festlandsockels eines Küstenstaats, und erinnert daran, 
dass die Küstenstaaten im Einklang mit Anlage II Artikel  3 des Seerechtsübereinkommens 
während der Ausarbeitung der Daten für ihre Anträge die Kommission um wissenschaftli-
che und technische Gutachten ersuchen können; 

 33. fordertsah04 Tiia/TT2 1 Tf
-0
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lige Stipendiaten, das seine sechste, von der Nippon Foundation ausgerichtete Tagung vom 
28. November bis 3. Dezember 2014 in Tokio abhielt; 

 39. legt den zuständigen internationalen Organisationen, dem Entwicklungspro-
gramm der Vereinten Nationen und den internationalen Finanzinstitutionen und Fonds na-
he, zu erwägen, im Rahmen ihres jeweiligen Zuständigkeitsbereichs ihre Hilfsprogramme 
für Entwicklungsländer auszuweiten, und ihre Maßnahmen zu koordinieren, und würdigt 
es, dass über die Globale Umweltfazilität und andere Fonds Finanzmittel für Projekte im 
Zusammenhang mit den Ozeanen verfügbar sind; 
 

III  

Tagung der Vertragsstaaten 

 40. stellt mit Befriedigung fest, dass die vierundzwanzigste Tagung der Vertrags-
staaten des Seerechtsübereinkommens am 9. Juni 2014 den zwanzigsten Jahrestag des In-
krafttretens des Übereinkommens beging, begrüßt den Bericht über die genannte Tagung6, 
begrüßt außerdem die Wahl von sieben Mitgliedern des Seegerichtshofs und eines Mit-
glieds der Kommission am 11. beziehungsweise 12. Juni 201426 und begrüßt ferner die B.12 540.610(�8)-8(r)-76u.04 0 0 5.04 123.12 604.32 Tm
( )Tj
Ecs Mir
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V 

Das Gebiet 

 46. erklärt erneut, wie wichtig es ist, dass die Meeresbodenbehörde im Einklang 
mit Artikel 145 des Seerechtsübereinkommens fortlaufend Regeln, Vorschriften und Ver-
fahren für den wirksamen Schutz der Meeresumwelt ausarbeitet und standardisiert, unter 
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Durchführung kollaborativer wissenschaftlicher Meeresforschung im Gebiet fördern und 
anregen soll, und legt den Staaten nahe, zusätzliche Beiträge zu diesen Fonds zu leisten; 
 

VI  

Wirksame Aufgabenwahrnehmung der 
Meeresbodenbehörde und des Seegerichtshofs 

 53. würdigt die Fortschritte bei der Arbeit der Meeresbodenbehörde; 

 54. würdigt außerdem die Arbeit, die der Seegerichtshof seit seiner Errichtung ge-
leistet hat; 

 55. appelliert an alle Vertragsstaaten des Seerechtsübereinkommens, ihre Pflicht-
beiträge für die Meeresbodenbehörde und den Seegerichtshof vollständig und pünktlich zu 
entrichten, und appelliert außerdem an die Vertragsstaaten mit Beitragsrückständen, ihren 
Verpflichtungen unverzüglich nachzukommen; 

 56. legt der Meeresbodenbehörde nahe, weiter Möglichkeiten zur Bewältigung des 
Arbeitsvolumens zu sondieren, das sich aus der steigenden Zahl von Verträgen und Anträ-
gen ergibt, und nimmt Kenntnis von den Beschlüssen des Rates der Behörde, den General-
sekretär der Meeresbodenbehörde zu ersuchen, dafür zu sorgen, dass Mittel entsprechend 
den vom Rat und der Versammlung der Behörde vorgegebenen Prioritäten35 zugewiesen 
werden; 

 57. nimmt Kenntnis von dem Beschluss der Versammlung der Meeresbodenbehör-
de, die Vertragsnehmer aktiver Explorationsverträge mit der Meeresbodenbehörde, die ih-
ren Standpunkt derzeit noch überdenken, aufzufordern, die von der Versammlung auf ihrer 
neunzehnten Tagung zur Gewährleistung einer ausgewogenen Lastenteilung zwischen al-
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 61. fordert die Staaten auf, sofern sie es nicht bereits getan haben, die Ratifikation 
der Vereinbarung über die Vorrechte und Immunitäten des Seegerichtshofs37 und des Pro-
tokolls über die Vorrechte und Immunitäten der Meeresbodenbehörde38 beziehungsweise 
den Beitritt dazu zu erwägen; 

 62. betont die Wichtigkeit, die der Personalordnung und dem Personalstatut des 
Seegerichtshofs bei der Förderung der geografisch repräsentativen Besetzung von Stellen 
des Höheren Dienstes und der höheren Führungsebenen zukommt, und begrüßt die von 
dem Seegerichtshof zur Einhaltung dieser Vorschriften ergriffenen Maßnahmen; 
 

VII  

Festlandsockel und Tätigkeit der Kommission 

 63. erinnert daran, dass im Einklang mit Artikel 76 Absatz 8 des Seerechts-
übereinkommens der Küstenstaat der nach Anlage II des Übereinkommens auf der Grund-
lage einer gerechten geografischen Vertretung gebildeten Kommission Angaben über die 
Grenzen seines Festlandsockels übermittelt, sofern sich dieser über 200 Seemeilen von den 
Basislinien hinaus erstreckt, von denen aus die Breite des Küstenmeers gemessen wird, 
dass die Kommission an die Küstenstaaten Empfehlungen in Fragen richtet, die sich auf 
die Festlegung der äußeren Grenzen ihrer Festlandsockel beziehen, und dass die von einem 
Küstenstaat auf der Grundlage dieser Empfehlungen festgelegten Grenzen des Festland-
sockels endgültig und verbindlich sind; 

 64. erinnert außerdem daran, dass im Einklang mit Artikel 77 Absatz 3 des See-
rechtsübereinkommens die Rechte des Küstenstaats am Festlandsockel weder von einer 
tatsächlichen oder nominellen Besitzergreifung noch von einer ausdrücklichen Erklärung 
abhängig sind; 

 65. nimmt mit Befriedigung davon Kenntnis, dass eine beträchtliche Zahl von Ver-
tragsstaaten des Seerechtsübereinkommens der Kommission in Übereinstimmung mit Ar-
tikel 76 des Übereinkommens und mit Anlage II Artikel  4 des Übereinkommens und unter 
Berücksichtigung des in Buchstabe a des Dokuments SPLOS/72 enthaltenen Beschlusses 
der elften Tagung der Vertragsstaaten des Übereinkommens Informationen über die Fest-
legung der äußeren Grenzen des Festlandsockels jenseits von 200 Seemeilen übermittelt 
hat; 

 66. nimmt außerdem mit Befriedigung davon Kenntnis, dass eine beträchtliche 
Zahl von Vertragsstaaten des Seerechtsübereinkommens dem Generalsekretär gemäß dem 
Beschluss der achtzehnten Tagung der Vertragsstaaten des Übereinkommens39 vorläufige, 
indikative Informationen zu den äußeren Grenzen des Festlandsockels jenseits von 
200 Seemeilen, eine Beschreibung des Ausarbeitungsstands und das vorgesehene Datum 
der Vorlage des Antrags im Einklang mit den Anforderungen von Artikel 76 des Überein-
kommens und mit der Geschäftsordnung und den Wissenschaftlich-technischen Richtlinien 
der Kommission übermittelt hat, und nimmt mit Befriedigung davon Kenntnis, dass zusätz-
liche Anträge, auf die in den vorläufigen Informationen Bezug genommen wurde, bei der 
Kommission eingereicht wurden; 
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 84. ersucht den Generalsekretär, im Benehmen mit der Kommission und vor Ende 
April 2015 schriftliche Informationen zu Optionen für die Bereitstellung zusätzlichen Bü-
roraums für die Seerechtsabteilung vorzulegen, damit gewährleistet ist, dass die Kommis-
sionsmitglieder für ihre Arbeit während der Tagungen der Kommission und ihrer Unter-
kommissionen über genügend Büroraum verfügen; 

 85. billigt die vom Generalsekretär vorgenommene Einberufung der siebenund-
dreißigsten, achtunddreißigsten und neununddreißigsten Tagung der Kommission für den 
2. Februar bis 20. März 2015 beziehungsweise den 20. Juli bis 4. September 2015 und den 
12. Oktober bis 27. November 2015 nach New York, mit voller Konferenzbetreuung, ein-
schließlich Dokumentation, für die im Plenum stattfindenden Tagungsteile44 sowie jede 
von der Kommission möglicherweise wiederaufzunehmende Tagung, und ersucht den Ge-
neralsekretär, alles zu tun, um diesen Bedarf im Rahmen der insgesamt vorhandenen Res-
sourcen zu decken; 

 86. bringt ihre feste Überzeugung darüber zum Ausdruck, wie wichtig die Arbeit 
ist, die die Kommission im Einklang mit dem Seerechtsübereinkommen leistet, unter ande-
rem in Bezug auf die Teilnahme der Küstenstaaten an den jeweiligen Verfahren, die die 
von ihnen übermittelten Anträge betreffen, und ist sich dessen bewusst, dass zwischen den 
Küstenstaaten und der Kommission auch weiterhin ein aktives Zusammenwirken notwen-
dig ist; 

 87. dankt den Staaten, die einen Meinungsaustausch geführt haben, um ein besse-
res Verständnis der Fragen zu schaffen, die sich aus der Anwendung des Artikels 76 des 
Seerechtsübereinkommens ergeben, einschließlich der damit verbundenen Ausgaben, und 
so den Staaten, insbesondere den Entwicklungsländern, die Erstellung der der Kommission 
zu übermittelnden Anträge zu erleichtern, und ermutigt die Staaten zur Fortsetzung des 
Meinungsaustauschs; 

 88. ersucht den Generalsekretär, in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten auch 
weiterhin Arbeitstagungen oder Symposien zu wissenschaftlichen und technischen Aspek-
ten der Festlegung der äußeren Grenzen des Festlandsockels jenseits von 200 Seemeilen zu 
unterstützen, unter Berücksichtigung der Notwendigkeit, in den Entwicklungsländern ver-
stärkt Kapazitäten für die Erstellung ihrer Anträge aufzubauen; 
 

VIII  

Sicherheit der Schifffahrt, Gefahrenabwehr in der  
Schifffahrt und Normeinhaltung durch Flaggenstaaten 

 89. legt den Staaten nahe, die internationalen Übereinkünfte betreffend die Sicher-
heit der Schifffahrt, die Gefahrenabwehr in der Schifffahrt sowie die Seearbeit zu ratifizie-
ren beziehungsweise ihnen beizutreten und die mit dem Seerechtsübereinkommen und an-
deren einschlägigen internationalen Übereinkünften vereinbaren notwendigen Maßnahmen 
zur Einhaltung und Durchsetzung der in diesen Übereinkünften enthaltenen Regeln zu be-
schließen, und betont, dass es notwendig ist, in den Entwicklungsländern Kapazitäten auf-
zubauen und ihnen Hilfe zu gewähren; 

 90. erkennt an, dass die Rechtsordnungen zur Regelung der Sicherheit der Schiff-
fahrt und der Gefahrenabwehr in der Schifffahrt gemeinsame und sich gegenseitig verstär-
kende Ziele haben können, die miteinander verknüpft sein können und bei denen es Syner-
giepotenzial gibt, und ermutigt die Staaten, dies bei der Anwendung der Rechtsordnungen 
zu berücksichtigen; 

_______________ 
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 98. begrüßt 
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falls zusammenzuarbeiten, mit dem Ziel, ihre diesbezüglichen innerstaatlichen Rechtsvor-
schriften weiterzuentwickeln; 

 106. bekundet ihre ernste Besorgnis über die Bedrohungen der Sicherheit und des 
Wohls von Seeleuten und anderen Personen durch Seeräuberei und bewaffnete Raubüber-
fälle auf See; 

 107. bittet alle Staaten, die Internationale Seeschifffahrts-Organisation, die Interna-
tionale Arbeitsorganisation und andere zuständige internationale Organisationen und Ein-
richtungen, Maßnahmen zu ergreifen oder gegebenenfalls zu empfehlen, um die Interessen 
und das Wohl von Seeleuten und Fischern, die Opfer von Seeräubern sind, nach ihrer Frei-
lassung zu schützen, einschließlich einer nach dem Vorfall erfolgenden Betreuung und Hil-
fe bei der Wiedereingliederung in die Gesellschaft; 

 108. nimmt Kenntnis von der laufenden Zusammenarbeit zwischen der Internationa-
len Seeschifffahrts-Organisation, dem Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Ver-
brechensbekämpfung und der Seerechtsabteilung bei der Zusammenstellung innerstaatli-
cher Rechtsvorschriften zur Seeräuberei, nimmt außerdem davon Kenntnis, dass beim Se- eingon(n)-4(g)8(en)8e( i)-9(n)-4(n)8(er)-2(s)-7(t)3(aat)3(l32(i)3(ch)8e( )-12Rs)6(ech)8(t)-9(s5(vh)8ob)-4(r)-2(s5((c)-12(h)8(r)-2(i)-9(f-10tl)3(en)8( i)-9(n)8( d)-4(i)3(e W)68(eb)-4sw)5(i30tl)3(( d)-4(er)-2(Am)13ab)-4(t)3(ei)3(l39(u)-4(n)8(g)-4( )]TJ
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zum Schutz des menschlichen Lebens auf See55 wirksam anzuwenden und mit der Interna-
tionalen Seeschifffahrts-Organisation zusammenzuarbeiten, um den sicheren Schiffsver-
kehr zu fördern und gleichzeitig die Freiheit der Schifffahrt zu gewährleisten; 

 125. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, in Zusammenarbeit mit der Internatio-
nalen Seeschifffahrts-Organisation den Schutz von Offshore-Anlagen zu verbessern, indem 
sie Maßnahmen zur Verhütung, Meldung und Untersuchung von Gewalthandlungen gegen 
diese Anlagen im Einklang mit dem Völkerrecht beschließen und innerstaatliche Rechts-
vorschriften zur ordnungsgemäßen und angemessenen Anwendung dieser Maßnahmen er-
lassen; 

 126. unterstreicht 
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können, insbesondere in Verbindung mit dem Transport radioaktiver Materialien, und be-
tont, wie wichtig ein wirksames Regelwerk für die Haftung in dieser Hinsicht ist; 

 141. legt den Staaten nahe, Pläne für die Anwendung der von der Internationalen 
Seeschifffahrts-Organisation am 5. Dezember 2003 angenommenen Richtlinien über Not-
liegeplätze für auf Hilfe angewiesene Schiffe64 auszuarbeiten und Verfahren dafür festzu-
legen; 

 142. stellt fest, dass die Voraussetzungen für das Inkrafttreten des Internationalen 
Übereinkommens von Nairobi von 2007 über die Beseitigung von Wracks65 nunmehr ge-
geben sind und das Übereinkommen am 14. April 2015 in Kraft treten wird, und bittet die 
Staaten, sofern sie es nicht bereits getan haben, zu erwägen, Vertragsparteien dieses Über-
einkommens zu werden; 

 143. ersucht die Staaten, geeignete Maßnahmen in Bezug auf ihre Flagge führende 
oder in ihrem Schiffsregister geführte Schiffe zu ergreifen, um den Gefahren für die 
Schifffahrt oder die Meeresumwelt entgegenzuwirken, die von Wracks und treibender oder 
gesunkener Fracht ausgehen können; 

 144. fordert die Staaten auf, sicherzustellen, dass die Kapitäne der ihre Flagge füh-
renden Schiffe die durch die einschlägigen Übereinkünfte66 vorgeschriebenen Schritte un-
ternehmen, um Personen in Seenot Hilfe zu leisten, und legt den Staaten eindringlich nahe, 
zusammenzuarbeiten und alle erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um sicherzustellen, 
dass die Änderungen des Internationalen Übereinkommens über den Such- und Rettungs-
dienst auf See 
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fung zusätzlicher Zentren für die Rettungskoordinierung und untergeordneter Regionalzen-
tren, als auch wirksame Maßnahmen zu ergreifen, um im Rahmen des Möglichen die Frage 
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einschlägigen Übereinkünfte der Internationalen Seeschifffahrts-Organisation durch die 
Flaggenstaaten wie auch die Verwirklichung der einschlägigen Ziele dieser Resolution zu 
fördern; 
 

IX  

Meeresumwelt und Meeresressourcen 

 162. betont erneut, wie wichtig die Durchführung von Teil XII des Seerechts-
übereinkommens dafür ist, die Meeresumwelt und ihre lebenden Meeresressourcen vor 
Verschmutzung und physischer Schädigung zu schützen und zu bewahren, und fordert alle 
Staaten auf, zusammenzuarbeiten und direkt oder über die zuständigen internationalen Or-
ganisationen mit dem Übereinkommen vereinbare Maßnahmen zum Schutz und zur Be-
wahrung der Meeresumwelt zu ergreifen; 

 163. erinnert daran, dass die Staaten in „Die Zukunft, die wir wollen“ mit Besorgnis 
feststellten, dass die Meeresverschmutzung die Gesundheit der Ozeane und die biologische 
Vielfalt der Meere beeinträchtigt, namentlich durch Meeresmüll, insbesondere Plastik, per-
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sauerung der Ozeane und die negativen Auswirkungen dieser Versauerung auf empfindli-
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 172. nimmt in dieser Hinsicht mit Anerkennung Kenntnis von der Einberufung der 
zwanzigsten Tagung der Konferenz der Vertragsparteien des Rahmenübereinkommens der 
Vereinten Nationen über Klimaänderungen vom 1. bis 12. Dezember 2014 nach Lima und 
ist sich bewusst, wie wichtig die Aufklärung über die nachteiligen Auswirkungen des Kli-
mawandels auf die Meeresumwelt und die biologische Vielfalt der Meere ist; 

 173. legt den Staaten nahe, sofern sie es nicht bereits getan haben, Vertragsparteien 
der internationalen Übereinkünfte zum Schutz und zur Bewahrung der Meeresumwelt und 
ihrer lebenden Meeresressourcen vor der Einbringung schädlicher Wasserorganismen und 
Krankheitserreger, vor Meeresverschmutzung jedweden Ursprungs, einschließlich des 
Einbringens von Abfällen und sonstigen Stoffen, und vor anderen Formen physischer 
Schädigung sowie derjenigen Übereinkünfte, die eine Vorsorge, Bekämpfung und Zusam-
menarbeit auf dem Gebiet der Verschmutzung vorsehen und Bestimmungen zur Haftung 
und Entschädigung für Schäden aufgrund von Meeresverschmutzung enthalten, zu werden 
und die mit dem Völkerrecht, namentlich dem Seerechtsübereinkommen, vereinbaren not-
wendigen Maßnahmen zur Durchführung und Durchsetzung der in diesen Übereinkünften 
enthaltenen Regeln zu beschließen; 

 174. erinnert daran, dass die Staaten in „Die Zukunft, die wir wollen“ feststellten, 
dass invasive gebietsfremde Arten für die Ökosysteme und Ressourcen der Meere eine er-
hebliche Bedrohung darstellen, und sich verpflichteten, Maßnahmen durchzuführen, um 
die Einbringung invasiver gebietsfremder Arten zu verhüten und ihre schädlichen Auswir-
kungen auf die Umwelt einzudämmen, darunter nach Bedarf die im Rahmen der Interna-
tionalen Seeschifffahrts-Organisation beschlossenen Maßnahmen; 

 175. legt den Staaten nahe, sofern sie es nicht bereits getan haben, zu erwägen, das 
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und Wasserstraßen, und legt den Staaten nahe, in Zusammenarbeit auf regionaler und sub-
regionaler Ebene mögliche Quellen von Meeresmüll sowie die Küsten- und Meeresstellen, 
an denen er sich ansammelt, zu ermitteln und gemeinsame Programme zur Vermeidung 
und Wiedergewinnung von Meeresmüll auszuarbeiten und durchzuführen und das Problem 
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bildet, seinen Durchführungsübereinkommen sowie von anderen Verpflichtungen, wie et-
wa denjenigen aus dem Übereinkommen über die biologische Vielfalt und von der auf dem 
Weltgipfel für nachhaltige Entwicklung erhobenen Forderung, bis 2010 einen Ökosys-
temansatz anzuwenden, leiten lassen sollen, und legt in diesem Zusammenhang den Staa-
ten nahe, sich verstärkt um die Anwendung eines solchen Ansatzes zu bemühen; 

 d) legt den Staaten nahe, zusammenzuarbeiten und sich abzustimmen und nach 
Bedarf einzeln oder gemeinsam im Einklang mit dem Völkerrecht, einschließlich des See-
rechtsübereinkommens und anderer anwendbarer Übereinkünfte, alle Maßnahmen zur Be-
wältigung der Auswirkungen auf die marinen Ökosysteme innerhalb und außerhalb der na-
tionalen Hoheitsbereiche zu ergreifen und dabei die Intaktheit der betreffenden Ökosyste-
me zu berücksichtigen; 

 201. erinnert 
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gefährlicher Abfälle und ihrer Entsorgung94 und der Internationalen Seeschifffahrts-Orga-
nisation in Bezug auf Vorschriften zur Verhütung der Verschmutzung durch Schiffe; 

 207. verweist auf die Rolle des Basler Übereinkommens beim Schutz der Mee-
resumwelt vor den nachteiligen Auswirkungen, die durch solche Abfälle verursacht wer-
den können; 

 208. stellt mit Besorgnis fest
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zum Ausdruck kommt, und auf der Grundlage der besten verfügbaren wissenschaftlichen 
Erkenntnisse; 

 227. nimmt Kenntnis von der Tätigkeit der Staaten und der zuständigen zwischen-
staatlichen Organisationen und Organe, einschließlich des Übereinkommens über die bio-
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fend Korallenriffe entsprechend dem Mandat von Jakarta für die biologische Vielfalt der 
Meere und Küsten; 

 233. erinnert daran, dass die Staaten in „Die Zukunft, die wir wollen“ anerkannten, 
welchen erheblichen wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Nutzen Korallenriffe ha-
ben, insbesondere für Inseln und andere Küstenstaaten, und wie erheblich die Gefährdung 
der Korallenriffe und Mangroven durch den Klimawandel, die Versauerung der Ozeane, 
die Überfischung, destruktive Fangpraktiken und die Verschmutzung ist, und dass sie die 
internationale Zusammenarbeit mit dem Ziel unterstützten, die Ökosysteme von Korallen-
riffen und Mangroven zu erhalten, ihren sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Nut-
zen zu gewährleisten und die technische Zusammenarbeit und den freiwilligen Informa-
tionsaustausch zu erleichtern; 

 234. ermutigt die Staaten und die zuständigen internationalen Institutionen, größere 
Anstrengungen zur Bekämpfung der Korallenbleiche zu unternehmen, unter anderem in-
dem sie die Überwachung verbessern, um das Auftreten dieses Phänomens vorherzusagen 
und zu ermitteln, die dagegen ergriffenen Maßnahmen unterstützen und stärken und die 
Strategien für die Bewirtschaftung der Riffe verbessern, um ihre natürliche Resilienz und 
ihre Widerstandsfähigkeit gegenüber anderen Belastungen, darunter die Versauerung der 
Ozeane, zu stä
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mühen, insbesondere was den Umfang und die Anfälligkeit der biologischen Vielfalt der 
Tiefsee und ihrer Ökosysteme betrifft, indem sie ihre wissenschaftliche Meeresforschung 
im Einklang mit dem Seerechtsübereinkommen ausweiten; 

 240. legt in dieser Hinsicht den zuständigen internationalen Organisationen und 
sonstigen Gebern nahe, die Unterstützung des Stiftungsfonds der Internationalen Meeres-
bodenbehörde zu erwägen, um die Durchführung gemeinschaftlicher wissenschaftlicher 
Meeresforschung im internationalen Meeresbodengebiet zu fördern, indem qualifizierten 
Wissenschaftlern und Fachkräften aus Entwicklungsländern die Mitwirkung an entspre-
chenden Programmen, Initiativen und Aktivitäten ermöglicht wird; 

 241. nimmt Kenntnis von der Partnerschaft zwischen der Seerechtsabteilung und der 
Zwischenstaatlichen Ozeanographischen Kommission bei einem Schulungs- und Fortbil-
dungsprogramm zur wissenschaftlichen Meeresforschung im Rahmen des Seerechts-
übereinkommens und ermutigt die Staaten, die zuständigen internationalen Organisationen 
und andere Geber, eine Unterstützung der Initiative zu erwägen; 

 242. bittet alle maßgeblichen Organisationen, Fonds, Programme und Organe des 
Systems der Vereinten Nationen, im Benehmen mit den interessierten Staaten ihre ein-
schlägigen Tätigkeiten gegebenenfalls mit den regionalen und nationalen meereswissen-
schaftlichen und -technologischen Zentren in den kleinen Inselentwicklungsländern abzu-
stimmen, damit ihre Ziele im Einklang mit den entsprechenden Entwicklungsprogrammen 
und -strategien der Vereinten Nationen für die kleinen Inselentwicklungsländer wirksamer 
erreicht werden; 

 243. nimmt Kenntnis von der Entschließung betreffend die Annahme der Zweiten 
internationalen Expedition im Indischen Ozean, die der Exekutivrat der Zwischenstaatli-
chen Ozeanographischen Kommission auf seiner siebenundvierzigsten Tagung vom 1. bis 
4. 
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 247. nimmt Kenntnis von dem Beitrag, den der Census of Marine Life (Bestands-
aufnahme des Lebens im Meer) zur Erforschung der biologischen Vielfalt der Meere leis-
tet, so auch durch seinen Bericht „First Census of Marine Life 2010: Highlights of a De-
cade of Discovery“ (Erste Bestandsaufnahme des Lebens im Meer 2010: Höhepunkte eines 
Jahrzehnts der Entdeckung) und die damit zusammenhängende, von der Zwischenstaatli-
chen Ozeanographischen Kommission geführte offen zugängliche Einrichtung für Daten-
haltung und -weitergabe, das Biogeografische Informationssystem für die Ozeane (OBIS); 

 248. begrüßt, dass vermehrte Aufmerksamkeit auf die Ozeane als mögliche Quelle 
erneuerbarer Energie gerichtet wird, und nimmt in dieser Hinsicht Kenntnis von der Zu-
sammenfassung der Erörterungen des informellen Beratungsprozesses auf seiner dreizehn-
ten Tagung104; 

 249. betont, wie wichtig es ist, das wissenschaftliche Verständnis der Wechselwir-
kung zwischen den Ozeanen und der Atmosphäre zu vertiefen, namentlich durch die Mit-
arbeit an den von der Zwischenstaatlichen Ozeanographischen Kommission, dem Umwelt-
programm der Vereinten Nationen, der Weltorganisation für Meteorologie und dem Inter-
nationalen Rat für Wissenschaft geförderten Ozeanbeobachtungsprogrammen und geogra-
fischen Informationssystemen, wie etwa dem Globalen Ozeanbeobachtungssystem, vor al-
lem in Anbetracht ihrer Rolle bei der Überwachung und Vorhersage der Klimaänderungen 
und Klimaschwankungen und bei der Einrichtung und dem Betrieb von Tsunami-Warnsys-
temen; 

 250. begrüßt die Fortschritte, die die Zwischenstaatliche Ozea(a)-812(h)8(e O)14 4(r)14wel
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XI I  

Regelmäßiger globaler Berichterstattungs- und Bewertungsprozess 
zum Zustand der Meeresumwelt, einschließlich sozioökonomischer Aspekte 

 253. weist erneut auf die Notwendigkeit hin, die regelmäßige wissenschaftliche 
Bewertung des Zustands der Meeresumwelt zu verstärken, um die wissenschaftliche 
Grundlage für die Politikgestaltung zu verbessern; 

 254. begrüßt die Abhaltung der fünften Tagung der Ad-hoc-Plenararbeitsgruppe für 
den Regelmäßigen globalen Berichterstattungs- und Bewertungsprozess zum Zustand der 
Meeresumwelt, einschließlich sozioökonomischer Aspekte, am 31. März 2014 in New 
York, gemäß Ziffer  d3hrd
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Zeitraums zwischen den Tagungen in die Praxis umzusetzen, und ersucht das Präsidium, 
den Fortgang der Arbeiten auch weiterhin zu beaufsichtigen und so den Prozess auf den 
Abschluss der ersten globalen integrierten Meeresbewertung hinzulenken; 

 264. ersucht den Generalsekretär, die sechste Tagung der Ad-hoc-Plenararbeits-
gruppe für den 8. bis 11. September 2015 einzuberufen, mit dem Ziel, der Generalver-
sammlung Empfehlungen, insbesondere in Bezug auf Ziffer 267 dieser Resolution, vorzu-
legen; 

 265. erinnert daran, dass der im Rahmen der Vereinten Nationen eingerichtete Re-
gelmäßige Prozess der Generalversammlung Rechenschaft abzulegen hat und ein vom 
Völkerrecht, einschließlich des Seerechtsübereinkommens und anderer anwendbarer inter-
nationaler Übereinkünfte, geleiteter zwischenstaatlicher Prozess ist, der die einschlägigen 
Versammlungsresolutionen berücksichtigt; 

 266. erinnert außerdem daran, dass die Staaten in „Die Zukunft, die wir wollen“ ih-
re Unterstützung für den Regelmäßigen Prozess zum Ausdruck brachten, dem Abschluss 
der ersten globalen integrierten Bewertung des Zustands der Meeresumwelt bis 2014 und 
ihrer anschließenden Behandlung durch die Generalversammlung mit Interesse entgegen-
sahen und den Staaten nahelegten, die aus der Bewertung hervorgehenden Erkenntnisse 
auf geeigneter Ebene zu behandeln; 

 267. erinnert ferner an ihren Beschluss, dass der Entwurf der Bewertung mit Zu-
stimmung des Präsidiums der Ad-hoc-Plenararbeitsgruppe zur Prüfung vorgelegt werden 
soll, dass die Bewertung in der Arbeitssprache der Sachverständigengruppe auf der Web-
site des Regelmäßigen Prozesses verfügbar sein soll, dass der Generalsekretär sich bemü-
hen soll, die Bewertung in alle anderen Amtssprachen übersetzen zu lassen, vorbehaltlich 
der Verfügbarkeit von Ressourcen in dem freiwilligen Treuhandfonds, der zu dem Zweck 
eingerichtet wurde, die Aktivitäten im Rahmen des ersten Fünfjahreszyklus des Regelmä-
ßigen Prozesses zu unterstützen, und erinnert außerdem an ihren Beschluss, dass die Ko-
vorsitzenden der Ad-hoc-Plenararbeitsgruppe die Zusammenfassung der ersten globalen 
integrierten Meeresbewertung vorlegen sollen, die dann als Dokument der Generalver-
sammlung zur endgültigen Genehmigung durch die Versammlung auf ihrer siebzigsten 
Tagung herausgegeben werden soll; 

 268. nimmt mit Dank Kenntnis von den bislang eingegangenen Benennungen für 
den Pool von Sachverständigen des Regelmäßigen Prozesses, legt den Staaten eindringlich 
nahe, weiter über die Regionalgruppen und im Einklang mit den Kriterien für die Ernen-
nung von Sachverständigen Personen für den Pool von Sachverständigen zu ernennen und 
die Sachverständigengruppe bei der Vorbereitung der ersten globalen integrierten Meeres-
bewertung zu unterstützen, und ersucht die Mitglieder des Präsidiums, auf die ihrer jewei-
ligen Regionalgruppe angehörenden Staaten zuzugehen und sie eindringlich zu bitten, so 
bald wie möglich Personen für den Pool von Sachverständigen zu benennen; 

 269. bittet die Zwischenstaatliche Ozeanographische Kommission, das Umweltpro-
gramm der Vereinten Nationen, die Internationale Seeschifffahrts-Organisation, die Ernäh-
rungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen und gegebenenfalls andere 
zuständige Sonderorganisationen der Vereinten Nationen, auch weiterhin technische und 
wissenschaftliche Unterstützung für den Regelmäßigen Prozess bereitzustellen; 

 270. nimmt Kenntnis von der Arbeit der Zwischenstaatlichen Plattform für Bio-
diversität und Ökosystemleistungen und ist sich bewusst, wie wichtig es ist, dafür zu sor-
gen, dass die im Rahmen dieser Plattform und des Regelmäßigen Prozesses erstellten Be-
wertungen einander stützen und unnötige Doppelungen vermieden werden; 

 271. ersucht das Sekretariat des Regelmäßigen Prozesses, im Einklang mit dem 
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 272. nimmt mit Dank von der Unterstützung Kenntnis, die die Seerechtsabteilung als 
Sekretariat des Regelmäßigen Prozesses bereitstellt, und ist sich dabei auch der derzeit 
schon erheblichen Ressourcenengpässe der Abteilung bewusst; 
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tung und Beilegung anhängiger Gebietsstreitigkeiten und Streitigkeiten über Land- und 
Seegrenzen eingerichtet hat, und fordert die Staaten und andere, die dazu in der Lage sind, 
auf, zu diesen Fonds beizutragen; 

 280. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von den Anstrengungen, die auf regionaler 
Ebene unternommen werden, um die Durchführung des Seerechtsübereinkommens zu för-
dern und die Fragen im Zusammenhang mit der Sicherheit der Schifffahrt und der Gefah-
renabwehr in der Schifffahrt, der Erhaltung und nachhaltigen Nutzung der lebenden Mee-
resressourcen, dem Schutz und der Bewahrung der Meeresumwelt und der Erhaltung und 
nachhaltigen Nutzung der biologischen Vielfalt der Meere anzugehen, einschließlich durch 
den Aufbau von Kapazitäten; 

 281. begrüßt die Annahme des Ergebnisdokuments der dritten Internationalen Kon-
ferenz über die kleinen Inselentwicklungsländer mit dem Titel „Beschleunigte Aktionsmo-
dalitäten für die kleinen Inselentwicklungsländer (Samoa-Pfad)“110 und der dargelegten 
neuen Modalitäten für verstärkte Maßnahmen in Bezug auf ein Spektrum von Herausforde-
rungen und Prioritäten für die kleinen Inselentwicklungsländer, darunter Herausforderun-
gen im Zusammenhang mit der Erhaltung und nachhaltigen Nutzung der Meeresressourcen 
und der Bewahrung der Meeresumwelt, und bekräftigt ihre Entschlossenheit, gemeinsam 
mit den kleinen Inselentwicklungsländern auf die volle Umsetzung des Samoa-Pfads hin-
zuarbeiten, um dessen Erfolg zu sichern; 

 282. bittet die Staaten und die internationalen Organisationen, zum besseren Schutz 
der Meeresumwelt stärker zusammenzuarbeiten, und begrüßt in dieser Hinsicht die zwi-
schen der Kommission zum Schutz der Meeresumwelt des Nordostatlantiks, der Kommis-
sion für die Fischerei im Nordostatlantik, der Internationalen Meeresbodenbehörde und der 
Internationalen Seeschifffahrts-Organisation geschlossene Vereinbarung über eine ver-
stärkte Zusammenarbeit; 

 283. anerkennt die Ergebnisse des Internationalen Polarjahrs 2007-2008 mit beson-
derem Schwerpunkt auf den neuen Erkenntnissen über die Zusammenhänge zwischen den 
ökologischen Veränderungen in den Polarregionen und den globalen Klimasystemen und 
legt den Staaten und der Wissenschaft nahe, in dieser Hinsicht stärker zusammenzuarbei-
ten; 

 284. begrüßt die regionale Zusammenarbeit und nimmt in dieser Hinsicht Kenntnis 
von dem „Pacific Oceanscape“-Rahmen, einer Initiative zur Verbesserung der Zusammen-
arbeit zwischen den Küstenstaaten der Pazifikinsel-Region mit dem Ziel, die Erhaltung 
und nachhaltige Erschließung der Meeresressourcen zu fördern; 

 285. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von den verschiedenen Kooperationsbemü-
hungen, die die Staaten auf regionaler und subregionaler Ebene unternehmen, und begrüßt 
in dieser Hinsicht Initiativen wie die Integrierte Bewertung und Bewirtschaftung des gro-
ßen marinen Ökosystems des Golfs von Mexiko; 

 286. anerkennt die einschlägige Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedern der 
Südatlantischen Zone des Friedens und der Zusammenarbeit; 

 287. 
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genheiten und Seerecht als Koordinierungsstelle geleistet hat, bittet in dieser Hinsicht und 
als vorübergehende Maßnahme die Mitgliedstaaten und andere, die dazu in der Lage sind, 
zweckgebundene finanzielle Beiträge an den vom Generalsekretär eingerichteten Treu-
handfonds für den Bereich Rechtsangelegenheiten zur Unterstützung der Förderung des 
Völkerrechts zu leisten, und ermächtigt den Generalsekretär, aus diesen Beiträgen an den 
Treuhandfonds Auszahlungen für die Entwicklung und Pflege einer online durchsuchbaren 
Datenbank, die ein Verzeichnis der Mandate der Mitglieder von UN-Ozeane und der von 
den jeweiligen Leitungsgremien der an UN-Ozeane teilnehmenden Organisationen geneh-
migten Prioritäten enthält und die Ermittlung potenzieller Bereiche der Zusammenarbeit 
und der Synergie bezweckt, sowie für Reisen in Verbindung mit der Wahrnehmung der 
Koordinierungsaufgaben zu tätigen; 

 304. bekräftigt ihren Beschluss, die Aufgabenstellung für die Tätigkeit von UN-
Ozeane auf ihrer zweiundsiebzigsten Tagung vor dem Hintergrund der Arbeit von UN-
Ozeane zu überprüfen; 
 

XVI  

Tätigkeiten der Abteilung Meeresangelegenheiten und Seerecht 

 305. 
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 310. hebt die entscheidende Rolle hervor, die dem Jahresbericht des Generalsekre-
tärs zukommt, der Informationen über Entwicklungen in Bezug auf die Durchführung des 
Seerechtsübereinkommens und die Arbeit der Vereinten Nationen, ihrer Sonderorganisa-
tionen und anderer Einrichtungen im Bereich der Meeresangelegenheiten und des See-
rechts auf globaler und regionaler Ebene einschließt und dementsprechend die Grundlage 
für die jährliche Behandlung und Überprüfung der die Meeresangelegenheiten und das 
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